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II. 

Entwurf 

 

 

Verordnung des Landratsamtes Dachau über das Wasserschutzgebiet in der Gemarkung 
Großberghofen, Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau, zum Schutz der Trinkwasserbrunnen 
TB II und TB VIII für die öffentliche Wasserversorgung des Zweckverbands der Wasserver-
sorgungsgruppe Sulzemoos-Arnbach 
 
 

Das Landratsamt Dachau erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Gesetzes 
zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31.07.2009 (BGBl I S. 
2585), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 09.01.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 4) i.V. mit § 49 
Abs. 5 und Anlage 7 Nr. 8.4 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017 (BGBl I S. 905), zuletzt geändert durch Art. 256 der Verordnung 
vom 19.6.2020 (BGBl. I S. 1328), i. V. mit § 11 Nr. 3 der Delegationsverordnung (DelV) vom 
28.01.2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 1 der Verordnung vom 12.01.2026 
(GVBl. S. 26) und durch § 1 der Verordnung vom 20.01.2026 (GVBl. S. 39) geändert worden ist, Art. 
63 Abs. 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66, ber. S. 130, 
BayRS 753-1-U), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23.12.2025 (GVBl. S. 667) folgende 

 

Verordnung 
 

§ 1 Allgemeines 

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Mitgliedsgemeinden des Zweckverbands 
der Wasserversorgungsgruppe Sulzemoos-Arnbach wird in der Gemeinde Erdweg das in § 2 näher 
umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach 
§§ 3 bis 8 erlassen. 
 

§ 2 Schutzgebiet 

(1) Das Schutzgebiet besteht aus 

zwei Fassungsbereichen = Zone I, 
einer Engeren Schutzzone  = Zone II  und 
einer Weiteren Schutzzone = Zone III. 

(2) Die Fassungsbereiche (Zone I) befinden sich auf den Grundstücken Fl.-Nr. 201/1 und 173/1, 
beide Gemarkung Großberghofen. 

(3) Die Engere Schutzzone (Zone II) umfasst folgende Flurstücke in der Gemarkung Großbergh-
ofen: 

173, 174 (T), 181 (T), 185 (T), 189 (T), 190 (T), 191 (T), 192 (T), 193 (T), 198 (T), 199, 200, 
201 

Anmerkung:  
Von den mit „T“ bezeichneten Flurstücken liegen nur Teilflächen in Schutzzone II. 
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(4) Die Weitere Schutzzone (Zone III) umfasst folgende Flurstücke in der Gemarkung Großberg-
hofen: 

169 (T), 170 (T), 171 (T), 174 (T), 175 (T), 176 (T), 181 (T), 185 (T), 186 (T), 187 (T), 188 (T), 
189 (T), 190 (T), 191 (T), 192 (T), 193 (T), 194, 198 (T), 202 (T), 203, 204 (T), 215 (T) 

Anmerkung:  
Von den mit „T“ bezeichneten Flurstücken liegen nur Teilflächen in Schutzzone III. 

 
(5) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem in Anlage 1 

wiedergegebenen Lageplan eingetragen. Für den genauen Grenzverlauf ist ein Lageplan im 
Maßstab 1: 5.000 maßgebend, der im Landratsamt Dachau und in der Gemeindekanzlei Erd-
weg niedergelegt ist; er kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue 
Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, 
wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der kennzeichnenden Linie. 

(6) Veränderungen der Bezeichnungen oder der Grenzen der im Schutzgebiet gelegenen Grund-
stücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 

(7) Der Fassungsbereich wird durch eine 2 m hohe Umzäunung, die Engere Schutzzone (Zone II) 
und die Weitere Schutzzone (Zone III) werden, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter 
Weise kenntlich gemacht. 

 

§ 3 Verbote, Beschränkungen und Handlungspflichten 

(1) Es sind, unbeschadet der allgemein geltenden Regelungen sowie behördlicher Entscheidun-
gen gem. § 52 Abs. 1 Satz 1 WHG,  

Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone 

(Zone III) 

in der Engeren  
Schutzzone 

(Zone II) 

1. bei Eingriffen in den Untergrund 

1.1 Aufschlüsse oder Veränderungen 
der Erdoberfläche, auch wenn 
Grundwasser nicht aufgedeckt 
wird, vorzunehmen oder zu erwei-
tern (insbesondere linienhaft 
durchhaltende Geländeeinschnitte, 
Fischteiche, Rohstoffabbau, ge-
nehmigungsfreie Abgrabungen 
gem. BayAbgrG Art. 6 Abs. 2) 

nur zulässig wie in Zone II sowie 
im unmittelbaren Zusammenhang 
mit den nach Nrn. 2 bis 5 zulässi-
gen Maßnahmen, verboten für ge-
nehmigungsfreie Abgrabungen 

nur Bodenbearbeitung im 
Rahmen der ordnungsge-
mäßen landwirtschaftli-
chen, forstwirtschaftlichen 
oder gärtnerischen Nut-
zung zulässig, verboten für 
genehmigungsfreie Abgra-
bungen 

1.2 Wiederverfüllen von Baugruben, 
Leitungsgräben und sonstiger Erd-
aufschlüsse 

nur zulässig im Zuge von Baumaß-
nahmen mit dem ursprünglichen 
Erdaushub oder natürlichem, un-
bedenklichem Bodenmaterial unter 
Beachtung der bodenschutzrechtli-
chen Vorschriften und Regelwerke 

verboten 

1.3 Auf- und Einbringen von Boden-
material auf oder in den Boden 

verboten, auch für genehmigungsfreie Aufschüttungen nach 
BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 9 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone 

(Zone III) 

in der Engeren  
Schutzzone 

(Zone II) 

1.4 Leitungen zu verlegen oder zu er-
neuern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 
6.8) 

nur zulässig für  
- unterirdische Leitungen ohne 

Verwendung wassergefährden-
der Stoffe, zur unmittelbaren 
Versorgung im Schutzgebiet be-
findlicher Anwesen und Einrich-
tungen,  

- Freileitungen mit Mastfundamen-
ten bis 3 m Tiefe, jedoch über 
dem höchsten zu erwartenden 
Grundwasserstand1, ohne Bo-
denverbesserungsmaßnahme 

verboten 

1.5 Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

1.6 Untertägige Eingriffe in den  
Untergrund, auch unterhalb des 
genutzten Grundwasserleiters, 
auch wenn diese außerhalb des 
Wasserschutzgebietes ansetzen 

nur zulässig für abgelenkte, bergrechtlich betriebsplanpflichtige 
Tiefbohrungen (insbesondere der tiefen Geothermie), die au-
ßerhalb des Wasserschutzgebietes ansetzen 

2. beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1 und 2) 

2.1 Errichten oder Erweitern von Rohr-
leitungsanlagen zum Befördern 
wassergefährdender Stoffe im 
Sinne des § 65 UVPG i. V. m. Nrn. 
19.3 bis 19.6 der Anlage 1 zum 
UVPG sowie § 2 Abs. 2 Rohr-
FLtgV, außerdem von Rohrlei-
tungsanlagen, die nicht der AwSV 
unterliegen, bei denen jedoch zu-
mindest Anlagenteile wasserge-
fährdende Stoffe enthalten können 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 Abs. 1 Satz 1, 
Satz 2 und Satz 3 erste Variante 
WHG zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen zu errichten 
oder zu erweitern (ohne Nrn. 2.4 
bis 2.6) 
 
Hinweis:  
Betreiben siehe Nr. 2.3 

nur zulässig entsprechend Anlage 
2, Ziffer 2 für Anlagen, wie sie im 
Rahmen von Haushalt und Land-
wirtschaft (max. 1 Jahresbedarf) 
üblich sind, 6 Wochen nach An-
zeige beim Landratsamt Dachau 

verboten 

 

 

1  Der höchste, natürliche Grundwasserspiegel, der an der Einbaustelle wiederkehrend zu erwarten ist. Hierfür ist der höchste gemes-

sene Grundwasserspiegel zugrunde zu legen, zuzüglich eines Sicherheitsabstandes von 0,5 Metern. In Abhängigkeit geologischer 

und hydrogeologischer (z. B. starke Grundwasserschwankungen im Karst), wetterbedingter (z. B. extreme Feuchtperioden) oder 

technischer (z. B. Einstellung von Grundwasserentnahmen) Einflüsse kann im Einzelfall ein höherer Sicherheitsabstand erforder-

lich sein. Sofern langjährige durchgehende Messungen für den Standort vorliegen (> 30 Jahre, mind. 1 Messung je Monat), kann 

der Sicherheitsabstand auch reduziert werden. Sofern aus Hochwasserereignissen Extremwerte im Grundwasser resultieren, sind 

maximal hundertjährliche Hochwasser (HQ100) maßgeblich. Bei fehlender Datengrundlage ist eine Ableitung aus Messungen an 

benachbarten Grundwasserstellen möglich, unter Beachtung der hydrogeologischen Verhältnisse (z. B. Grundwassergefälle, ggf. 

abweichende Untergrundverhältnisse). 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone 

(Zone III) 

in der Engeren  
Schutzzone 

(Zone II) 

2.3 Anlagen nach § 62 Abs. 1 Satz 1, 
Satz 2 und Satz 3 erste Variante 
WHG zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen zu betreiben 

für alle bestehenden Anlagen (Anlagen, die bei Inkrafttreten der 
Verordnung bereits errichtet sind, sind bestehende Anlagen im 
Sinne dieser Verordnung): Betreiben nur zulässig bei Anzeige 
innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
sowie unter Einhaltung der Pflichten und Fristen in Anlage 2, 
Ziffer 2; durch diese Verordnung neu begründete Pflichten und 
Fristen sind erstmalig innerhalb von 2 Jahren nach deren In-
krafttreten zu erfüllen 

2.4 Biogasanlagen zu errichten oder 
zu erweitern2 

verboten 

2.5 Windkraftanlagen zu errichten oder 
zu erweitern 

verboten 

2.6 Anlagen zur Erdwärmenutzung zu 
errichten oder zu erweitern 

verboten 

2.7 Abfüllen und Lagern wassergefähr-
dender Stoffe außerhalb von Anla-
gen nach § 62 WHG 

nur zulässig für 
- das Abfüllen (z. B. Betanken) 

über technische Schutzvorkeh-
rungen mit Eignungsnachweis  

- das kurzfristige (wenige Tage) 
Lagern von Stoffen bis Wasser-
gefährdungsklasse 2 in dafür ge-
eigneten, dichten Transportbe-
hältern bis zu je 50 Liter 

verboten 

2.8 Sonstiger Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen außerhalb von 
Anlagen nach § 62 WHG, soweit 
nicht nach Nrn. 4.11, 6.1, 6.3 und 
6.4 zulässig 

nur zulässig für  
- Verwenden über flüssigkeitsun-

durchlässigen, regelmäßig durch 
Augenschein auf Unversehrtheit 
und Funktionsfähigkeit zu kon-
trollierenden, vor Witterungsein-
flüssen geschützten Betriebsflä-
chen (wie z. B. in Werkstätten), 
unter Bereithalten geeigneter 
Bindemittel 

- Mitführen und Verwenden der 
nötigen Betriebsstoffe für Fahr-
zeuge und Maschinen (auf die 
Pflicht zur Gefahrenminimierung, 
z. B. Verwendung biologisch ab-
baubarer Kettenschmieröle, wird 
hingewiesen), 

- Kleinmengen im Rahmen des 
üblichen privaten Hausge-
brauchs 

- Winterdienst auf gewidmeten 
Verkehrswegen 

verboten 

2.9 Abfall im Sinne der Abfallgesetze 
auf Deponien sowie bergbaulichen 
Abraum oder unverwertbare La-
gerstättenanteile in Gruben, Brü-
chen und Tagebauen abzulagern 

verboten 

 

 

2  Gärsubstrat- und Gärrestelager sind Teil der Biogasanlage, wenn sie nach § 2 Abs. 14 AwSV im engen räumlichen und funktionalen 

Zusammenhang mit der Herstellungsanlage stehen. 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone 

(Zone III) 

in der Engeren  
Schutzzone 

(Zone II) 

2.10 Genehmigungspflichtiger Umgang 
mit radioaktiven Stoffen im Sinne 
des Atomgesetzes und der Strah-
lenschutzverordnung 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungsanlagen für 
häusliches, gewerbliches oder 
kommunales Abwasser zu errich-
ten oder zu erweitern, einschließ-
lich Kleinkläranlagen 
 
Hinweis:  
Betreiben siehe Nr. 3.8 

verboten 

3.2 Mischwasserentlastungsbauwerke 
zu errichten oder zu erweitern 
 
Hinweis:  
Betreiben siehe Nr. 3.8 

verboten 

3.3 Trockentoiletten nur zulässig für die Dauer des kon-
kreten Anlasses (Baustelle, Veran-
staltung) und mit dichtem, regel-
mäßig geleertem Behälter 

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser verboten 
 
Hinweis: Befreiungsoptionen s. An-

lage 2 Ziffer 3 

verboten 

3.5 Anlagen zum gezielten Einleiten 
von gesammeltem Niederschlags-
wasser ins Grundwasser oder 
Oberflächengewässer, einschließ-
lich Regenklär- und Regenrückhal-
tebecken, zu errichten oder zu er-
weitern 

nur zulässig bei ausreichender 
Reinigung durch flächenhafte Ver-
sickerung über den bewachsenen 
Oberboden verboten 

3.6 Anlagen zum gezielten Einleiten 
von gereinigtem kommunalem, 
häuslichem oder gewerblichem 
Abwasser ins Grundwasser (Versi-
ckern) zu errichten oder zu erwei-
tern 

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und zugehö-
rige Anlagen zu errichten oder zu 
erweitern  
 
Hinweis:  
Betreiben siehe Nr. 3.8 

nur zulässig für Freispiegel- oder 
Unterdruckleitungen zum Ableiten 
des im Wasserschutzgebiet anfal-
lenden Abwassers (kein Durchlei-
ten von außerhalb des Wasser-
schutzgebietes gesammeltem Ab-
wasser), wenn der schadensfreie 
Zustand der Entwässerungsanla-
gen vor Inbetriebnahme durch 
Dichtheitsprüfung, bei Freispiegel-
anlagen zusätzlich durch einge-
hende Sichtprüfung, nach den all-
gemein anerkannten Regeln der 
Technik nachgewiesen wird. 

verboten 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone 

(Zone III) 

in der Engeren  
Schutzzone 

(Zone II) 

3.8 Abwasseranlagen sowie Grund-
stücksentwässerungsanlagen ein-
schließlich Kleinkläranlagen zu be-
treiben 

nur zulässig unter Nachweis der Prüfungen gem. Anlage 2 Zif-
fer 4 dieser Verordnung gegenüber dem Landratsamt Dachau. 
Bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits 
bestehenden Leitungen oder Anlagen sind die Nachweise der 
Prüfungen gemäß Anlage 2 Ziffer 4 der Verordnung erstmalig 
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung 
gegenüber dem Landratsamt Dachau vorzulegen. 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Hand-
lungen im Freien 

4.1 Straßen, Wege und sonstige Ver-
kehrsflächen (Flächen nach § 9 
Abs. 1 Nr. 11 BauGB, landwirt-
schaftliche sowie gewerbliche Hof-
flächen, die der Zufahrt, dem Um-
schlagen und der vorübergehen-
den Lagerung dienen können) zu 
errichten oder zu erweitern 

- nur zulässig ohne wesentliche 
Minderung (< 10 %) der Schutz-
funktion der Grundwasserüber-
deckung, für  
o Gemeindeverbindungsstra-

ßen, Kreis-, Staats-, Bundes-
straßen, wenn die Richtlinien 
für bautechnische Maßnah-
men an Straßen in Wasser-
schutzgebieten (RiStWag) in 
der jeweils geltenden Fas-
sung beachtet werden  

o sonstige Flächen unter Be-
rücksichtigung von Nr. 3.5 

o sonstige Wege wie in Zone II 
- verboten für Bundesautobahnen 

nur zulässig für öffentliche 
Rad-, Feld- und Wald-
wege, beschränkt-öffentli-
che Wege, Eigentümer- 
und Privatwege, ohne Ge-
ländeeinschnitte und bei 
breitflächigem Versickern 
des ungesammelt abflie-
ßenden Niederschlags-
wassers 

4.2 Eisenbahnanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.3 Verwenden von Baumaterialien mit 
auswaschbaren oder auslaugba-
ren wassergefährdenden Stoffen 
(z. B. Recyclingmaterial, Schlacke, 
Imprägniermittel), insbesondere 
beim Straßen-, Wege-, und Eisen-
bahnbau 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen,  
Baustofflager zu errichten oder zu 
erweitern 

nur zulässig für Baustelleneinrich-
tungen und die unvermeidbare La-
gerung der für die Baumaßnahme 
benötigten Baustoffe, wobei aus-
waschbare oder auslaugbare Ma-
terialien witterungsgeschützt zu la-
gern sind (auf die Nrn. 2.2 und 2.7 
wird hingewiesen) 

verboten 

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzurichten 
oder zu erweitern;  
Camping aller Art 

nur zulässig mit Abwasserentsor-
gung über eine dichte Sammelent-
wässerung unter Beachtung von 
Nr. 3.7 und 3.8 

verboten 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone 

(Zone III) 

in der Engeren  
Schutzzone 

(Zone II) 

4.6 Sportanlagen zu errichten oder zu 
erweitern 

- nur zulässig ohne wesentliche 
Minderung (< 10 %) der Schutz-
funktion der Grundwasserüber-
deckung und mit Abwasserent-
sorgung über eine dichte Sam-
melentwässerung gemäß Nr. 3.7 
und 3.8 sowie mit jederzeit aus-
reichender Anzahl befestigter, 
ordnungsgemäß entwässerter 
Parkplätze unter Beachtung von 
Nr. 5.1 

- verboten für Tontaubenschieß-
anlagen und Motorsportanlagen 

verboten 

4.7 Öffentliche Veranstaltungen durch-
zuführen 

- nur zulässig mit ordnungsgemä-
ßer Abwasserentsorgung und 
ausreichenden, befestigten Park-
plätzen (wie z. B. bei Sportanla-
gen) 

- verboten für Geländemotorsport 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder zu er-
weitern 

verboten 

4.9 Flugplätze einschl. Sicherheitsflä-
chen, Notabwurfplätze, militärische 
Anlagen und Übungsplätze zu er-
richten oder zu erweitern 

verboten 

4.10 Militärische Übungen durchzufüh-
ren 

nur Durchfahrt auf klassifizierten Straßen zulässig 

4.11 Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln auf Freilandflächen, die 
nicht der land- oder forstwirtschaft-
lichen oder gärtnerischen Produk-
tion dienen (z. B. Verkehrswege, 
für die Allgemeinheit bestimmte 
Flächen wie Rasensport- und Golf-
plätze) 

verboten 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen und zugehörige 
Kfz-Stellplätze (ohne Nr. 4.1) zu 
errichten oder zu erweitern 

nur zulässig bis 4 m Eingriffstiefe 
(auch zur Baugrunderkundung), 
wenn 
- anfallendes häusliches oder ge-

werbliches Abwasser in eine 
dichte Sammelentwässerung ein-
geleitet (unter Beachtung von 
Nrn. 3.5, 3.7 und 3.8) und  

- die Gründungssohle mindestens 
2 m über dem höchsten zu er-
wartenden Grundwasserstand1 
liegt 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete verboten 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone 

(Zone III) 

in der Engeren  
Schutzzone 

(Zone II) 

5.3 Stallungen zu errichten oder zu er-
weitern3 

verboten für neue landwirtschaftli-
che Anwesen, 
für bereits vorhandene landwirt-
schaftliche Anwesen nur zulässig 
entsprechend Anlage 2 Ziffer 5 

verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und Abfüllen 
von Jauche, Gülle, Silagesi-
ckersaft, Festmist und Gärfutter 
(JGS-Anlagen)4 zu errichten oder 
zu erweitern 

nur zulässig im engen räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang 
mit Stallungen nach Maßgabe der 
Anlage 2, Ziffer 5a, frühestens 6 
Wochen nach Anzeige der Maß-
nahme beim Landratsamt Dachau 

verboten 

5.5 Anlagen zum Lagern und Abfül-len 
von Jauche, Gülle, Silagesi-
ckersaft, Festmist und Gärfutter 
(JGS-Anlagen)4 zu betreiben 

für alle bestehenden Anlagen: Be-
treiben nur zulässig bei Anzeige in-
nerhalb von 3 Monaten nach In-
krafttreten dieser Verordnung und 
unter Einhaltung von Anlage 2 Zif-
fer 5b. Durch diese Verordnung 
neu begründete Pflichten und Fris-
ten sind erstmalig innerhalb von 2 
Jahren nach deren Inkrafttreten zu 
erfüllen. 

Anzeigepflicht wie Zone III, 
mit anschließender be-
hördlicher Entscheidung 
zum Weiterbetrieb nach § 
52 WHG 

5.6 gewässerbauliche Veränderungen 
vorzunehmen, welche Grundwas-
serströmung und -beschaffenheit 
beeinflussen können 

verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, Fest-
mist, Festmistkompost und Gärres-
ten 

nur zulässig unter Einhaltung aller 
aktuellen fachlichen Regeln und 
Rechtsvorschriften 

verboten 

6.2 Ausbringen oder Lagern von 
- Stoffen nach Abfallverzeichnis-

Verordnung (insbesondere 
Schlämme jeglicher Art),  

- klärschlammhaltigen Düngemit-
teln,  

- Düngemitteln bzw. Gärresten 
bzw. Kompost mit Anteilen von 
behandelten oder unbehandel-
ten Bioabfällen oder  
tierischen Nebenprodukten 

verboten, 
 
ausgenommen Kompost 
- mit RAL-Prüfzeugnis „geeignet 

für WSZ III“ 
- aus der Eigenkompostierung in 

Hausgärten 
verboten 

 

 

3  Bezüglich der Grundanforderungen wird auf die Anlage 7 „Anforderungen an JGS-Anlagen“ der Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), sowie auf die entsprechenden „Technischen Regeln wassergefährdende Stoffe 

(TRwS) JGS-Anlagen“, DWA-Arbeitsblatt A 792 in der jeweils aktuellen Fassung hingewiesen, die nähere Ausführungen zur 

baulichen Gestaltung (u. a. Leckageerkennung) und zu Betrieb und Überwachung enthalten; auf aktuellen Stand gemäß AwSV ist 

zu achten.  

 
4  nach §2 Abs. 13 AwSV 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone 

(Zone III) 

in der Engeren  
Schutzzone 

(Zone II) 

6.3 Lagern von Festmist, Sekundär-
rohstoffdünger oder Mineraldünger 
auf unbefestigten Flächen 

nur zulässig für Kalkdünger; Mine-
raldünger und Schwarzkalk  
(auf die Pflicht zur dichten Abde-
ckung gegen Niederschlag wird 
hingewiesen) 

verboten 

6.4 Lagern von Gärfutter oder Gärsub-
strat außerhalb ortsfester Anlagen 

nur zulässig in allseitig dichten Fo-
liensilos bei Siliergut ohne Gärsaf-
terwartung sowie Ballensilage 

verboten 

6.5 Beweidung jeglicher Art, Freiland-
tierhaltung (auch in Zusammen-
hang mit ortsveränderlichen Geflü-
gelställen), Koppel- und Pferchtier-
haltung 

nur zulässig auf Grünland, Feld- 
und Kleegras ohne flächige Verlet-
zung der Grasnarbe (siehe Anlage 
2, Ziffer 6) oder für bestehende 
Nutzungen, die unmittelbar an be-
reits vorhandene Stallungen ge-
bunden sind 

verboten 

6.6 Wildfutterplätze und Wintergatter 
zu errichten;  
Wildkirrungen, Aufbrechen und 
Vergraben von Wild/Wildresten 

--- verboten 

6.7 Anwendung chemischer Pflanzen-
schutzmittel zur Bodenentseu-
chung 

verboten 

6.8 landwirtschaftliche Dräne und zu-
gehörige Vorflutgräben anzulegen, 
zu ändern oder zu erneuern 

verboten, 
 
ausgenommen Instandsetzungs- 
und Pflegemaßnahmen an bereits 
bestehenden Einrichtungen, mit 
schonenden Verfahren 1 Woche 
nach Anzeige beim Landratsamt 
Dachau 

verboten, 
 
ausgenommen Instandset-
zungs- und Pflegemaß-
nahmen an bereits beste-
henden Einrichtungen, mit 
schonenden Verfahren 
nach Befreiung i. S. v. § 4 
dieser Verordnung beim 
Landratsamt Dachau 

 
(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nrn. 1 bis 6 aufgeführten Hand-

lungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewin-
nung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch 
diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 
 

§ 4 Befreiungen 

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von Einschränkungen, Verboten und Handlungspflichten 
des § 3 sowie von Duldungs- und Handlungspflichten nach §§ 6 und 7 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 
2 und 3 WHG.  

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Neben-
bestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Dachau vom Grundstückseigentümer verlangen, 
dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbe-
sondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.  
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(4) Sind für die Zwecke der Wassergewinnung und -ableitung Befreiungen von Verboten und Be-
schränkungen des § 3 Abs. 1 und 2 bezüglich der Nummern 3.5 und 5.1 erforderlich, so hat 
der Träger der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder 
der von ihm Beauftragte die erforderlichen Baumaßnahmen und Schutzvorkehrungen frühzei-
tig mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. Für dringende Abhilfemaßnahmen in Notfäl-
len gilt die Befreiung als erteilt, sofern zuständige Kreisverwaltungsbehörde, Wasserwirt-
schaftsamt und staatliches Gesundheitsamt verständigt sind. 

 

§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen (§ 52 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Nr. 2 
Buchstaben a und c WHG) 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets 
haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter 
die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamts Dachau zu dulden, sofern sie 
nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu 
ändern. 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG und Art. 57 
BayWG Entschädigung zu leisten. 

 

§ 6 Handlungs- und Duldungspflichten (§ 52 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 WHG) 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 
haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der anderen Schutzzonen 
durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

(2) Sie haben ferner Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln 
und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Dachau zur Kontrolle der 
Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

(3) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu 
notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte 
des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, 
oder des Landratsamts Dachau zu dulden. 

(4) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungs-
pflichten gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WHG und gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüber-
wachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – 
EÜV) in der jeweils geltenden Fassung durch  

a. Bedienstete des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verord-
nung geschützt ist, oder  
 

b. von ihm hiermit Beauftragte 

zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und 
Prüfungen zu ermöglichen. 

(5) Sind Aufzeichnungen nach dieser Verordnung vorzunehmen, sind diese auf Verlangen dem 
Begünstigten und/oder dem Landratsamt Dachau innerhalb von 4 Wochen vorzulegen. 
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§ 7 Ausgleichsleistungen und Entschädigung (Art. 32, 57 BayWG, § 52 Abs. 4, 5 WHG)  

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung er-
höhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nut-
zung einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forstwirt-
schaftlicher Betriebsanlagen nach Maßgabe des Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG zur Folge haben, 
ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener finanzieller Aus-
gleich nach Art. 32 i.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten. Die Höhe ergibt sich aus den zum Errei-
chen des Schutzzwecks tatsächlich erforderlichen Einschränkungen oder Mehraufwendun-
gen. 

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das 
Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach  
§ 4 oder durch andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die 
Fälle des § 5 Abs. 2 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG und Art. 57 BayWG 
Entschädigung zu leisten. 

 

§ 8 Pflichten des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung 
geschützt ist (Begünstigter) 

(1) Der Begünstigte hat den Fassungsbereich wirksam gegen den Zutritt Unbefugter, gegen Zu-
fluss von Niederschlags- und Schmelzwässern sowie vor Beeinträchtigungen der schützenden 
Bodendecke und ggf. der Fassungsanlagen infolge tieferer Durchwurzelung und Windwurf zu 
schützen. Bereits vorhandene Bäume sind bodenschonend zu entfernen, entstandene Verlet-
zungen der Bodendecke umgehend zu beheben. 

(2) Der Begünstigte hat bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Kennzeichnung 
die Hinweiszeichen auf eigene Kosten zu beschaffen und an den Stellen anzubringen und zu 
unterhalten, an denen es die jeweilige Kreisverwaltungsbehörde anordnet. Dies gilt auch für 
oberirdische Gewässer und sonstige Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich ist. 

(3) Der Begünstigte hat die Engere Schutzzone mindestens vierteljährlich, die Weitere Schutz-
zone mindestens einmal pro Jahr zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen die Anordnungen 
der Schutzgebietsverordnung sind in das Betriebstagebuch einzutragen und in den Jahresbe-
richt nach § 5 EÜV aufzunehmen. Sofern eine Mängelbeseitigung in einer der Gefährdungs-
lage und Zumutbarkeit angemessenen Frist nicht erreicht werden kann, sind das Landratsamt 
Dachau und das Wasserwirtschaftsamt München zu verständigen. 

Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten aus Biogasanlagen und Fest-
mistkompost in der Engeren Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu kontrollieren. Ver-
stöße sind dem Landratsamt Dachau unverzüglich mitzuteilen.  

Die Begehungen und Kontrollen sind im Jahresbericht nach § 5 EÜV zu dokumentieren. 

(4) Der Begünstigte hat die Vorlage der Aufzeichnungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 und § 5 EÜV, 
i.V.m. § 52 Abs. 1 Nr. 3 WHG, jährlich vollständig und unaufgefordert vorzunehmen. Dies be-
trifft insbesondere auch die Daten zur Rohwasserbeschaffenheit. 
 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a und § 103 Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
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a. einer Beschränkung, einem Verbot oder einer Handlungspflicht nach § 3 Abs. 1 und 2 
zuwiderhandelt oder einer Pflicht nach § 8 nicht nachkommt, 

b. eine im Wege einer Befreiung nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit 
der Befreiung verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen,  

c. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 6 nicht duldet. 
 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Dachau 
in Kraft. 
 

 
Dachau, den ………………. 
 
Landratsamt Dachau 
 
 
……………………………………. 
Unterschrift 
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Anlage 2 
 
Erläuterungen und Maßgaben zu den § 3 Abs. 1, Nrn. 2, 3, 5 und 6 

Die Anzeige nach 2.2, 2.3, 2.6, 5.4, 5.5, 5.6 muss Angaben zum Betreiber, zum Standort und zur 
Abgrenzung der Anlage, zu den wassergefährdenden Stoffen, mit denen in der Anlage umgegangen 
wird, zu bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen sowie zu den technischen und organisatori-
schen Maßnahmen, die für die Sicherheit der Anlage bedeutsam sind, enthalten. 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten. 
 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nrn. 2.2, 2.3 und 2.6) 
Errichtung und Erweiterung in der Weiteren Schutzzone (Zonen III) für Anlagen nach Ziffer 2.2 
sind nur zulässig: 

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C (gem. § 39 AwSV) und oberirdische 
Anlagen für aufschwimmende flüssige Stoffe (z. B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 7 AwSV, die in einem Auffangraum aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig 
ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das ma-
ximal in den Anlagen vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können, 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B und unterirdische Anlagen für auf-
schwimmende flüssige Stoffe (z. B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 
AwSV, die doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind, 

3. oberirdische Anlagen für feste Gemische gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AwSV, entspre-
chend den Anforderungen des § 26 Abs. 1 AwSV.  

Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten gemäß AwSV sowie die Prüffris-
ten gemäß Anlage 6 zur AwSV gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone (Zonen III) und in 
der engeren Schutzzone (Zone II), auch für bereits bestehende Anlagen.  

Unter Nr.2.2 können auch Abfälle z. B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder Wert-
stoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen 
Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine weitergehenden Anforderungen gestellt. 

 
3. Ausbringen von Abwasser (zu Nr. 3.4) 

Für abgelegene Anwesen nach Art. 41, Abs. 2 BayBO kann in der weiteren Schutzzone III im 
Einzelfall auf Antrag im Rahmen einer Befreiung der Ausbringung des Gemisches aus vorbehan-
delten Abwassers mit Gülle/Jauche zugestimmt werden, wenn die dünge- und abfallrechtlich ord-
nungsgemäße Entsorgung oder Verwertung gesichert ist. In der engeren Schutzzone II kommt 
eine Befreiung regelmäßig nicht in Betracht. 
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4. Abwasseranlagen sowie Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich Kleinkläranla-
gen zu betreiben (zu Nr. 3.8) 
 

 Tabelle 1: Einzuhaltende Prüffristen 

 
5. Stallungen und JGS-Anlagen (zu Nr. 5.3, 5.4 und 5.5) 

5a) Stallungen und JGS-Anlagen errichten oder erweitern (zu Nr. 5.3 und 5.4) 

Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, DIN 11622 und das DWA-Arbeits-
blatt A 792, sind zu beachten. Das Errichten und Instandsetzen der Anlagen darf nur durch einen 
Fachbetrieb nach § 62 AwSV erfolgen. Der Betreiber hat den ordnungsgemäßen Zustand der Anla-
gen einschließlich der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme, nach einer Erwei-terung (und wiederkeh-
rend alle 5 Jahre) durch einen Sachverständigen nach AwSV prüfen zu lassen. 

Behandlungsanlagen/ 

Leitungstyp 

Prüfungsintervalle/Prüfungsart 

Weitere Schutzzone III Engere Schutzzone II 

1. Öffentliche Abwasseranlagen 

1.1 Abwasserbehandlungsanla-
gen, Mischwasserentlastungsbau-
werke, Regenklär- und Rückhalte-
becken 

Dichtheitsprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 3 Jahre* 

1.2 kommunale Abwasserleitun-
gen und Schächte 

eingehende Sichtprüfung  

alle 5 Jahre, 

Dichtheitsprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 3 Jahre* 

2. Private Abwasseranlagen 

2.1 Abwasserleitungen und 
Schächte für häusliches Abwas-
ser 

eingehende Sichtprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 5 Jahre 

2.2 Kleinkläranlagen Dichtheitsprüfung 

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 3 Jahre* 

2.3 Abwasserleitungen und 
Schächte für gewerbl. / industriel-
les Abwasser nach einer Behand-
lungsanlage 

eingehende Sichtprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 5 Jahre 

2.4 Behandlungsanlagen für ge-
werbl. / industrielle Abwasser, Ab-
wasserleitungen und Schächte 
vor einer Behandlungsanlage 

Dichtheitsprüfung 

alle 5 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 3 Jahre 

für Druckleitungen gelten grundsätzlich halbierte Prüffristen 

Nachweis der erstmaligen Prüfung nach Erlass dieser  Verordnung  innerhalb von 2 Jahren 

*Änderungsanträge können im Rahmen einer Befreiung befürwortet werden, wenn kein „sehr hohes“ Gefährdungspotential 
vorliegt. Die Beurteilung des Gefährdungspotentials gem. LfU-Merkblatt 4.3/16 durch ein hydrogeologisches Fachbüro ist 
vom Betreiber zu beauftragen und die Einstufung zusammen mit einem Vorschlag für die Verlängerung des Prüfintervalls der 
KVB vorzulegen. 
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Eine Errichtung, wesentliche Änderung oder Erweiterung der Anlagen ist mindestens 6 Wochen im 
Voraus der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde mit den erforderlichen Antragsunterlagen anzu-
zeigen. Die Planunterlagen sind zur frühzeitigen Klärung von Ausgleichsansprüchen nach Art. 32 
Satz 1 Nr. 2 BayWG auch dem Wasserversorgungsunternehmen vorzulegen. Der Beginn der Bau-
arbeiten ist bei der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserversorgungsunternehmen 2 Wochen 
vorher anzuzeigen. 

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind flüssigkeitsundurch-
lässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, rechnerische Rissbreite 0,2 mm) auszuführen 
und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. 

5aa) Stallungen 

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die 
einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden Betrie-
bes reparierbar sind. 

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass 
eine Reparatur jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden Betriebes möglich ist. 
Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Gülle-
kanäle gewährleistet werden. 

Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus in Zone III vorhandenen Anwesen entste-
hen, gelten ebenfalls als „in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen“. 

Für Güllekeller, Güllekanäle und Rohrleitungen gelten die Anforderungen an JGS-Anlagen. 

5ab) JGS-Anlagen 

Grundsätzlich dürfen nach AwSV Anlage 7, Nr. 2.1 für JGS-Anlagen nur Bauprodukte, Bauarten 
oder Bausätze verwendet werden für die die bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise unter 
Berücksichtigung wasserrechtlicher Anforderungen vorliegen. 

JGS-Lageranlagen für flüssige, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen unabhängig vom Ge-
samtvolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben werden. 

JGS-Lageranlagen für feste, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen bei Lagerhöhen über 3 m 
oder mehr als 1.000 m³ Lagervolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und be-
trieben werden, das bei Undichtheit die Leckagen in einen dichten Behälter ableitet. 

Die Dichtheit von JGS-Behältern sowie von Gülle- bzw. Jauchekanälen ist mittels Leckageerken-
nungssystem im Rahmen der Eigenüberwachung mindestens vierteljährlich zu kontrollieren; eine 
jährliche Fremdüberwachung ist zu ermöglichen. Für das Leckageerkennungssystem ist ein bauauf-
sichtlicher Verwendbarkeitsnachweis erforderlich (z. B. DIBt-Zulassung Z-59.26). Die besonderen 
Bestimmungen der Zulassung sind zu beachten. 

Bei Fahrsilos sind die Fugen in der Bodenplatte und aufgehenden Wänden dauerhaft dicht auszu-
führen z. B. mit Fugenbändern oder -blechen. 

Bei JGS-Anlagen im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit Biogasanlagen (vgl. § 
2 Abs. 14 AwSV) gelten die Anforderungen an Biogasanlagen in § 3 Nr. 2.4 WSG-VO zu beachten. 

5b) Dichtheitsprüfung für bestehende JGS-Anlagen (zu Nr. 5.5). 
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Für im Schutzgebiet bereits bestehende JGS-Anlagen gelten die Anforderungen der Ziffer 10 des 
DWA-Arbeitsblattes A 792 hinsichtlich der Dichtheitsprüfung unabhängig vom Anlagenvolumen, so-
fern keine Leckageerkennung vorhanden ist. 

Die Prüfintervalle betragen: 

· Weitere Schutzzone III: 5 Jahre 

 
6. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.5) 

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinder-
weide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwe-
gen, Viehtränken etc.) überschritten wird. 


